
Orientierungssätze: 

 

1. Der Begriff der – medizinischen – Notwendigkeit ist nach objektiven Maßstäben aus-

zufüllen und kein spezieller Begriff des Beihilferechts. Er findet sich auch in den Sys-

temen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung. Eine Bezugnahme auf 

Studien und Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (vgl. §§ 91, 92 Abs. 1 

Satz 1 SGB V) ist daher bei der Beurteilung der beihilferechtlichen Notwendigkeit 

möglich, auch wenn dieser Ausschuss als Beschlussgremium im Rahmen der gesetz-

lichen Krankenversicherung tätig wird.  

 

2. Es reicht nicht aus, wenn der Zulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung einer 

Rechtssache (§ 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO) nur fristgerecht gerügt wird, ohne weiterge-

hend hierzu auszuführen, und erst nach Ablauf der sich aus § 124a Abs. 4 Satz 4 

VwGO ergebenden Frist die sich stellenden Rechts- oder Tatsachenfragen dargelegt 

werden. Nach Fristablauf können die Zulassungsgründe lediglich dann ergänzt wer-

den, wenn sie fristgerecht den Mindestanforderungen entsprechend geltend gemacht 

wurden. 

 

Hinweis:  

Der BayVGH bekräftigt seine Rechtsprechung zur Beurteilung der medizinischen Not-

wendigkeit von Eingriffen.  

 

Im Zusammenhang mit den Anforderungen an die Zulassungsbegründung wird klarge-

stellt, dass eine spätere Ergänzung nur dann möglich ist, wenn die Mindestanforderungen 

an die Darlegung eines Zulassungsgrundes innerhalb der Frist des § 124a Abs. 4 Satz 4 

VwGO erfüllt wurden. 
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14 ZB 13.2658 

AN 1 K 12.2151 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

******** ********, 

*********. **, ***** **************, 

 - ******** - 

 

**************: 

************* **** *** *********** *** ********, 

********** ***. **, ***** *******, 

 

gegen 

 

Freistaat Bayern, 

vertreten durch: 

Landesanwaltschaft Bayern, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 - Beklagter - 

 

wegen 

 

Beihilfegewährung; 

hier: Antrag der Klägerin auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des Bayeri-

schen Verwaltungsgerichts Ansbach vom 12. November 2013, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 14. Senat, 

durch die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgerichtshof Koch, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Klein, 
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den Richter am Verwaltungsgerichtshof Demling 

 

ohne mündliche Verhandlung am 14. Mai 2014 

folgenden 

Beschluss: 

 

 I. Der Antrag auf Zulassung der Berufung wird abgelehnt. 

 

 II. Die Klägerin trägt die Kosten des Zulassungsverfahrens. 

 

 III. Der Streitwert für das Zulassungsverfahren wird auf 2.058,04 € fest-

gesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Der Antrag der Klägerin auf Zulassung der Berufung hat keinen Erfolg. Die ausdrück-

lich bzw. sinngemäß geltend gemachten Zulassungsgründe nach § 124 Abs. 2 Nr. 1 

bis 3 und 5 VwGO sind nicht in einer den Anforderungen des § 124a Abs. 4 Satz 4 

VwGO genügenden Art und Weise geltend gemacht worden bzw. liegen jedenfalls 

nicht vor. 

 

1. Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des angefochtenen Urteils (§ 124 Abs. 2 Nr. 1 

VwGO) bestehen nicht. 

 

Ernstliche Zweifel im Sinne des § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO sind anzunehmen, wenn in 

der Antragsbegründung ein einzelner tragender Rechtssatz oder eine erhebliche 

Tatsachenfeststellung mit schlüssigen Gegenargumenten in Frage gestellt werden 

(vgl. etwa BVerfG, B.v. 10.9.2009 – 1 BvR 814/09 – NJW 2009, 3642) und die Zwei-

fel an der Richtigkeit einzelner Begründungselemente auf das Ergebnis durchschla-

gen (BVerwG, B.v. 10.3.2004 – 7 AV 4.03 – DVBl 2004, 838/839). Schlüssige Ge-

genargumente in diesem Sinne liegen dann vor, wenn der Rechtsmittelführer sub-

stantiiert rechtliche oder tatsächliche Umstände aufzeigt, aus denen sich die gesi-

cherte Möglichkeit ergibt, dass die erstinstanzliche Entscheidung im Ergebnis unrich-

tig ist (vgl. BVerfG, B.v. 20.12.2010 – 1 BvR 2011/10 – NVwZ 2011, 546/548).  
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Das Verwaltungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin auf Gewährung von Beihilfe 

für zwei am 30. April 2012 (rechtes Auge) und 3. Mai 2012 (linkes Auge) durchge-

führte Kataraktextraktionen mit Implantation einer Hinterkammerlinse sowie für die 

Beseitigung eines astigmatischen Refraktionsdefizits unter Bezugnahme auf ein von 

der Festsetzungsstelle eingeholtes augenärztliches Gutachten mit der Begründung 

verneint, die bei der Klägerin durchgeführte Beseitigung eines beginnenden Grauen 

Stars (Cataracta incipiens) sei dem Grunde nach medizinisch nicht indiziert und da-

mit nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBhV nicht notwendig gewesen. Die bei der Klä-

gerin zum Zeitpunkt der Eingriffe bestehende Sehschärfe von über 0,6 dpt sei ledig-

lich als eine Beeinträchtigung ohne weitreichende Funktionseinschränkung zu be-

trachten. Eine Sehschärfe von 0,7 (rechtes Auge) bzw. 0,63 (linkes Auge) sei nach 

dem Abschlussbericht vom 18. Oktober 2010 einer vom Gemeinsamen Bundesaus-

schuss als dem obersten Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der 

Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in 

Deutschland in Auftrag gegebenen Studie grundsätzlich keine Indikation für einen 

solchen operativen Eingriff. Diese Auffassung werde nach Aussage des Gutachters 

durch die Tatsache gestützt, dass bei der Klägerin nur ein beginnender Grauer Star 

(Cataracta incipiens) bestanden habe. Auch die Beseitigung des bei ihr seit der 

Kindheit vorhandenen Astigmatismus sei nach den nicht in Zweifel zu ziehenden 

Ausführungen des Gutachters nicht erforderlich und damit ebenfalls nach § 7 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 BayBhV dem Grunde nach nicht medizinisch notwendig gewesen. So-

weit sich die Klägerin auf die durch die Operationen an beiden Augen erreichte Be-

hebung einer zuvor bestehenden Fehlsichtigkeit durch jeweilige Linsenimplantatio-

nen berufe, stehe § 7 Abs. 5 Nr. 2 BayBhV i.V.m. der Anlage 1 Nr. 2 zu dieser Vor-

schrift einer Beihilfegewährung entgegen. Es sei nicht ersichtlich und die Klägerin 

habe nicht substantiiert vorgetragen, dass in ihrem Falle eine Korrektur durch Brille 

oder Kontaktlinsen nach augenärztlicher Feststellung nicht möglich gewesen sein 

sollte. 

 

Die hiergegen gerichteten Ausführungen der Klägerin greifen nicht durch. Es werden 

keine Gesichtspunkte aufgezeigt, die weiterer Klärung in einem Berufungsverfahren 

bedürften.  

 

Die Klägerin ist im Wesentlichen der Auffassung, der Verweis auf Vorgaben des 
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Gemeinsamen Bundesausschusses gehe fehl, da der Gemeinsame Bundesaus-

schuss lediglich befugt sei, Regelungen für gesetzliche Krankenkassen oder Ersatz-

krankenkassen zu treffen. Für diese gelte das Wirtschaftlichkeitsprinzip, da Leistun-

gen nach § 12 Abs. 1 Satz 1 SGB V ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich 

sein müssten und das Maß des Notwendigen nicht überschreiten dürften. Im Beihilfe-

recht gelte nicht das Wirtschaftlichkeitsprinzip, sondern es gehe allein um die Frage 

der medizinischen Notwendigkeit. Diese Einwendungen können nicht zur Zulassung 

der Berufung führen. Das Verwaltungsgericht hat die Beihilfefähigkeit der geltend 

gemachten Aufwendungen zu Recht abgelehnt und sich dabei zutreffend auf das im 

Verwaltungsverfahren eingeholte Gutachten gestützt.  

 

Bereits in Art. 96 Abs. 2 Satz 1 BayBG ist geregelt, dass Beihilfeleistungen nur zu 

den nachgewiesenen medizinisch notwendigen und angemessenen Aufwendungen 

in Krankheits-, Geburts- und Pflegefällen und zur Gesundheitsvorsorge gewährt wer-

den. Konkretisierend hierzu sieht § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBhV vor, dass Aufwen-

dungen grundsätzlich nur dann beihilfefähig sind, wenn sie dem Grunde nach medi-

zinisch notwendig sind. Dies ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts dann der Fall, wenn die Aufwendungen für eine medizinisch gebotene 

Behandlung entstanden sind, die der Wiedererlangung der Gesundheit, der Besse-

rung oder Linderung von Leiden, der Beseitigung oder dem Ausgleich körperlicher 

oder geistiger Beeinträchtigungen dienen. Die Behandlung muss darauf gerichtet 

sein, die Krankheit zu therapieren (BVerwG, U.v. 10.10.2013 – 5 C 32.12 – 

ZBR 2014, 134 Rn. 13 m.w.N. ). Allerdings ist nicht jedwede Therapie, die zur Be-

handlung einer Krankheit eingesetzt wird, medizinisch notwendig und damit beihilfe-

fähig. Ob eine Maßnahme, für die Beihilfe beansprucht wird, die Voraussetzungen 

des § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBhV erfüllt, bestimmt sich nach objektiv medizini-

schen Kriterien. 

 

Zuständig für die Entscheidung über die Notwendigkeit von Aufwendungen ist nach 

§ 7 Abs. 1 Satz 6 BayBhV die Festsetzungsstelle. In der Regel kann die Festset-

zungsstelle davon ausgehen, dass das, was der Arzt durchgeführt, angeordnet und 

damit auch in Rechnung gestellt hat, notwendig ist. Allerdings belegt eine ärztliche 

Verordnung nicht automatisch, dass jedwede ärztliche Behandlung medizinisch indi-

ziert wäre. Beispielsweise sind Leistungen, die über das medizinisch notwendige 

Maß einer ärztlichen Versorgung hinausgehen und nach GOÄ nur berechnet werden 
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dürfen, wenn der Arzt sie auf Verlangen erbracht und entsprechend bezeichnet hat, 

nicht beihilfefähig. Die Kosten lediglich nützlicher, aber nicht notwendiger Behand-

lungen muss der Beihilfeberechtigte selbst tragen (vgl. Mildenberger, Beihilferecht in 

Bund, Ländern und Kommunen, Stand 1.1.2014, Ordner 2, § 7 BayBhV Anm. 2 

Abs. 2 mit Bezug auf Anm. 3 Abs. 1 zu § 5 BhV a.F.). Hat die Festsetzungsstelle 

Zweifel an der Notwendigkeit geltend gemachter Aufwendungen und kann sie auf-

grund fehlender eigener Sachkunde diese Zweifel nicht ausräumen, kann sie nach 

§ 48 Abs. 8 Satz 1 BayBhV ein Gutachten hierzu einholen (vgl. BayVGH, B.v. 

30.10.2013 – 14 ZB 11.1202 – juris Rn. 8 m.w.N.). Auf der Grundlage einer solchen 

Begutachtung kann die Festsetzungsstelle die medizinische Notwendigkeit von Auf-

wendungen für eine ärztliche Behandlung durch eigene Entscheidung verneinen (vgl. 

VGH BW, B.v. 14.1.1999 – 4 S 1086/96 – IÖD 1999, 139 m.w.N.).  

 

Dass der vorliegend von der Festsetzungsstelle mit der Begutachtung betraute Au-

genarzt zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die bei der Klägerin an beiden Augen 

durchgeführten Kataraktextraktionen mit Implantation einer Hinterkammerlinse medi-

zinisch nicht indiziert gewesen sind, weil die bei ihr zum Zeitpunkt der Eingriffe vor-

handene Sehstärke mit 0,6 lediglich eine Beeinträchtigung ohne weitreichende Funk-

tionsbeeinträchtigung bedeutet habe und er sich hierbei auf die Vorgaben des Ab-

schlussberichts vom 18. Oktober 2010 einer vom Gemeinsamen Bundesausschuss 

zu dieser Frage in Auftrag gegebenen Studie bezogen hat, begegnet keinen rechtli-

chen Bedenken. Denn der Begriff der – medizinischen – Notwendigkeit ist nach ob-

jektiven Maßstäben auszufüllen und kein spezieller Begriff des Beihilferechts. Er fin-

det sich auch in anderen Krankenversicherungssystemen, insbesondere in der priva-

ten und der gesetzlichen Krankenversicherung (vgl. beispielsweise den von der Klä-

gerin selbst zitierten § 12 Abs. 1 Satz 1 SGB V). Eine medizinisch notwendige Be-

handlung ist zudem Voraussetzung für eine Vergütungsberechnung durch den Arzt 

nach GOÄ (vgl. Mildenberger, Beihilferecht in Bund, Ländern und Kommunen, Ord-

ner 2, § 7 BayBhV Anm. 2 Abs. 2 mit Bezug auf Anm. 3 Abs. 1 zu § 5 BhV a.F.). Ist 

der beauftragte Gutachter, dessen Fachkunde die Klägerin nicht in Frage gestellt hat, 

von deren wissenschaftlicher Aussagekraft überzeugt, kann er bei der Entscheidung 

über die medizinische Notwendigkeit einer Behandlung auch auf Studien und Vorga-

ben des Gemeinsamen Bundesausschusses zurückgreifen, auch wenn dieser als 

oberstes Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärz-

te, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland im Rah-

9 
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men der gesetzlichen Krankenversicherung tätig wird (vgl. § 92 Abs. 1 Satz 1 

SGB V). Dass die Indikationsvorgaben der vom Gutachter herangezogenen Studie 

wissenschaftlich zweifelhaft wären, hat die Klägerin nicht dargelegt. Unerheblich ist 

in diesem Zusammenhang, ob – was die Klägerin bestreitet – diese Vorgaben zur In-

dikation einer Kataraktextraktion zugleich in den Qualitätsindikatoren des Bundes-

verbands Deutscher Opthalmochirugen Berücksichtigung gefunden haben. Die me-

dizinische Notwendigkeit einer Behandlung wird insbesondere auch nicht dadurch 

impliziert, dass die private Krankenkasse der Klägerin ihren Anteil an den Behand-

lungskosten übernommen hat. 

 

Der Hinweis, sie sei zum Zeitpunkt der Durchführung der Operation 58 Jahre alt und 

damit mit dem von der Studie benannten Patientenkollektiv mit einem Durchschnitts-

alter von 70 Jahren nicht vergleichbar gewesen, stellt nicht das Ergebnis der Studie 

in Frage, sondern beinhaltet die Behauptung, die Ergebnisse der Studie seien auf die 

Klägerin nicht übertragbar. Diese Einschätzung ist fachärztlich nicht belegt. Der dies-

bezügliche weitere Einwand der Klägerin, besondere schulische Anforderungen wür-

den ihre optimale Sehkraft erfordern, ist nicht relevant. Denn die Notwendigkeit einer 

medizinischen Maßnahme beurteilt sich ausschließlich nach dem allgemeinen Le-

bensbereich des Beihilfeberechtigten, d.h. nach den gewöhnlichen, im Regelfall vor-

kommenden Lebensverhältnisse und Aktivitäten. Auf besondere berufliche Anforde-

rungen ist hierbei nicht abzustellen (vgl. BVerwG, U.v. 15.12.1983 – 2 C 66.81 – 

ZBR 1984, 274; OVG NW, B.v. 3.2.2012 – 1 A 1249/10 – juris Rn. 6). Auch auf den 

Grad der Erfolgswahrscheinlichkeit einer Behandlung kommt es – entgegen der An-

sicht der Klägerin – bei der Beurteilung der medizinischen Notwendigkeit nicht an. 

Denn auch eine nützliche und sinnvolle ärztliche Maßnahme ist nicht in jedem Fall 

medizinisch notwendig. 

 

Unerheblich ist auch, dass der Gutachter die Klägerin nicht untersucht hat. Denn die 

Klägerin hat weder dargelegt, zu welchem anderen, für sie günstigeren Ergebnis eine 

derartige Untersuchung nach Durchführung der streitgegenständlichen Eingriffe hätte 

führen können, noch hat sie gerügt, dem Gutachter hätten zur Beurteilung der medi-

zinischen Notwendigkeit nicht sämtliche, von ihr vorgelegten Unterlagen zur Verfü-

gung gestanden.  

 

Soweit die Klägerin einwendet, der Gutachter habe das Ergebnis der zitierten Unter-
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suchung (gemeint ist die vom Gemeinsamen Bundesausschuss in Auftrag gegebene 

Studie) unrichtig bzw. unvollständig dargestellt, da nach der Studie eine medizinische 

Indikation für eine Staroperation auch bei einem Visus von mehr als 0,6 nach beson-

derer Begründung möglich sei, kann dieser Einwand die Richtigkeit des Urteils eben-

falls nicht in Frage stellen. Durch Bezugnahme auf den augenärztlichen Befundbe-

richt vom 2. August 2012 verbunden mit dem Hinweis, ein drei Monate im Nachhinein 

von einem angestellten Arzt ausgestelltes Attest, das zudem nicht den Bestimmun-

gen des § 12 der Berufsordnung entspreche, könne an seiner Auffassung nichts än-

dern, im aktuellen Fall sei von einer Leistung auf Verlangen auszugehen, zeigt der 

Gutachter, dass er das Vorliegen einer abweichenden Indikation geprüft hat und er 

folglich bei seiner Begutachtung von den richtigen Voraussetzungen ausgegangen 

ist. Warum das vorgelegte Attest, das ausschließlich die Befunde nennt, die bei der 

Klägerin vor der Operation erhoben worden waren, ohne darüber hinaus die beson-

dere Indikation der Operation zu begründen, entgegen der Einschätzung des Gut-

achters ein ausreichender Beleg für die medizinische Notwendigkeit der geltend ge-

machten Aufwendungen gewesen sein soll, hat die Klägerin nicht dargelegt. Es geht 

zu ihren Lasten, dass die behandelnden Augenärzte keine stichhaltige Begründung 

dafür gegeben haben, warum die Operation trotz ihrer Visuswerte aus anderen 

Gründen indiziert gewesen sei. Denn es oblag der Klägerin, einen eindeutigen 

Nachweis darüber zu führen, dass bei ihr eine abweichende Veranlassung zur Kata-

raktoperation im Sinne der Vorgaben indiziert war (vgl. BayVGH, B.v. 30.10.2013 – 

14 ZB 11.1202 – juris Rn. 7 m.w.N.). Darüber war sie im Verwaltungsverfahren mit 

Schreiben der Festsetzungsstelle vom 18. Januar und 20. April 2012 sowie ausweis-

lich der behördlichen Aktenvermerke telefonisch am 4. und 17. Juli 2012 unterrichtet 

worden. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass auch das im Widerspruchsverfah-

ren vorgelegte Schreiben der behandelnden Augenärzte vom 29. September 2012 

den Anforderungen an eine ausreichende ärztliche Begründung nicht entspricht. Un-

abhängig davon, dass das Schreiben inhaltlich lediglich aussagt, dass die Klägerin 

auf beiden Augen Grauen Star hatte und deshalb operiert worden ist, was im Übrigen 

von der Festsetzungsstelle nicht in Zweifel gezogen worden ist, ist die Abrechnungs-

stelle eines Augenarztes nicht befähigt, eine ärztliche Indikation abzugeben. 

 

Der Einwand, die Behebung einer zuvor bestehenden Fehlsichtigkeit durch jeweilige 

Linsenimplantationen sei – entgegen der Begründung des Verwaltungsgerichts – 

keine Maßnahme nach Anlage 1 Nr. 2 zu § 7 Abs. 5 Nr. 2 BayBhV, ist zwar zutref-
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fend. Auch dieses Vorbringen kann nicht zur Zulassung der Berufung führen. Die Ka-

taraktextraktionen mit Implantation einer Hinterkammerlinse sind bei der Klägerin 

nicht wegen ihrer Fehlsichtigkeit, sondern wegen des beginnenden Grauen Stars 

durchgeführt worden. Ungeachtet dessen, dass zweifelhaft ist, ob es sich dabei um 

eine zur Behandlung der Fehlsichtigkeit wissenschaftlich allgemein anerkannte Me-

thode handelt (vgl. zu den Voraussetzungen der Beihilfefähigkeit einer wissenschaft-

lich nicht allgemein anerkannten Behandlungsmethode BVerwG, B.v. 20.10.2011 – 

2 B 63.11 – IÖD 2012, 22 m.w.N. sowie § 7 Abs. 5 BayBhV), hat die Klägerin nicht 

dargelegt, dass diese Behandlung auch ausschließlich zur Beseitigung ihrer Fehl-

sichtigkeit medizinisch indiziert gewesen wäre. Darüber hinaus hat das Verwaltungs-

gericht ausgeführt, dass nicht ersichtlich sei und die Klägerin nicht substantiiert vor-

getragen habe, eine Korrektur durch Brille oder Kontaktlinsen sei nach augenärztli-

cher Feststellung nicht möglich. Mit dieser Begründung hat es im Ergebnis zutreffend 

die Notwendigkeit der streitgegenständlichen operativen Maßnahmen auch zur Be-

hebung der Fehlsichtigkeit der Klägerin verneint (vgl. BayVGH, B.v. 30.10.2013 – 

14 ZB 11.1202 – juris Rn. 6 m.w.N.). Dies deckt sich mit der Einschätzung des Gut-

achters, die Operation sei insgesamt medizinisch nicht indiziert gewesen.  

 

Soweit die Klägerin ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils zudem damit be-

gründet, im privatrechtlichen Sinne sei ein astigmatisches Refraktionsdefizit, also ei-

ne sog. Hornhautverkrümmung, als Krankheit anzusehen, wenn sie mehr als eine 

Dioptrie betrage, stellt sie damit die gutachterliche Bewertung nicht ernstlich in Zwei-

fel. Dass die Behandlung einer Krankheit nicht in jedem Fall indiziert ist, ergibt sich 

aus den obigen Ausführungen. Im Übrigen verweist auch der Gutachter darauf, dass 

dieser Eingriff zwar nicht – medizinisch – erforderlich, aber legitim gewesen sei. 

 

2. Ungeachtet dessen, ob der Zulassungsgrund des § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO in ei-

ner den Anforderungen des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO genügenden Art und Weise 

geltend gemacht worden ist, ist er jedenfalls nicht gegeben. 

 

Eine Rechtssache weist besondere rechtliche Schwierigkeiten auf, wenn eine kurso-

rische Prüfung der Erfolgsaussichten einer Berufung keine hinreichend sichere Prog-

nose über den Ausgang des Rechtsstreits erlaubt. Entscheidend für besondere 

rechtliche Schwierigkeiten ist dabei stets die Qualität, nicht die Quantität (vgl. Happ 

in Eyermann, VwGO, 13. Aufl. 2010, § 124 Rn. 27). Besondere tatsächliche Schwie-
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rigkeiten einer Rechtssache entstehen durch einen besonders unübersichtlich 

und/oder einen schwierig zu ermittelnden Sachverhalt (vgl. Happ, a.a.O., § 124 

Rn. 33). Der Senat vermag besondere rechtliche oder tatsächliche Schwierigkeiten 

aus den unter Nr. 1 genannten Gründen nicht zu erkennen. 

 

3. Die Rechtssache hat auch keine grundsätzliche Bedeutung (§ 124 Abs. 2 Nr. 3 

VwGO). 

 

Der Zulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung erfordert, dass die im Zulas-

sungsantrag dargelegte Rechts- oder Tatsachenfrage für die Entscheidung der 

Vorinstanz von Bedeutung war, auch für die Entscheidung im Berufungsverfahren 

erheblich ist, bisher höchstrichterlich oder – bei tatsächlichen Fragen oder revisiblen 

Rechtsfragen – durch die Rechtsprechung des Berufungsgerichts nicht geklärt und 

über den zu entscheidenden Einzelfall hinaus bedeutsam ist (vgl. Happ in Eyermann, 

VwGO, § 124 Rn. 36). Die dargelegte Frage muss ferner im Interesse der Einheit-

lichkeit der Rechtsprechung oder der Fortentwicklung des Rechts berufungsgerichtli-

cher Klärung zugänglich sein (Klärungsfähigkeit; vgl. Happ, a.a.O., § 124 Rn. 37) und 

dieser Klärung auch bedürfen (Klärungsbedürftigkeit; vgl. Happ, a.a.O., § 124 

Rn. 38). Um den auf grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache gestützten Zulas-

sungsantrag zu begründen, muss der Rechtsmittelführer innerhalb der Frist des 

§ 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO (1.) eine konkrete Rechts- oder Tatsachenfrage formu-

lieren, (2.) ausführen, weshalb diese Frage für den Rechtsstreit entscheidungserheb-

lich (klärungsfähig) ist, (3.) erläutern, weshalb die formulierte Frage klärungsbedürftig 

ist, und (4.) darlegen, weshalb der Frage eine über den Einzelfall hinausgehende 

Bedeutung zukommt (Happ, a.a.O., § 124a Rn. 72).  

 

Die Klägerin ist ihren diesbezüglichen Darlegungspflichten nicht nachgekommen, da 

sie den Zulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung im Schriftsatz vom 13. Ja-

nuar 2014 lediglich erwähnt hat, ohne weitergehend hierzu auszuführen. Denn die 

bloße Entscheidungskritik im Stil einer Berufungsbegründung ist regelmäßig unzu-

reichend, schon weil sie nicht erkennen lässt, um welche konkreten Rechts- und Tat-

sachenfragen es dem Rechtsmittelführer geht (Happ, a.a.O., § 124a Rn. 72). Ihren 

Darlegungspflichten zu § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO ist die Klägerin auch nicht mit 

Schreiben vom 7. April 2014 nachgekommen, da die darin enthaltenen Ausführungen 

verspätet waren, nachdem dieser Schriftsatz außerhalb der sich aus § 124a Abs. 4 
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Satz 4 VwGO ergebenden Frist zur Darlegung der Zulassungsgründe eingegangen 

ist. Das mit einer ordnungsgemäßen Rechtsmittelbelehrung versehene Urteil des 

Verwaltungsgerichts war den Bevollmächtigten der Klägerin mittels Empfangsbe-

kenntnis am 22. November 2013 zugestellt worden, so dass die Darlegungsfrist von 

zwei Monaten am Mittwoch, den 22. Januar 2014 endete. Nach Ablauf dieser Frist 

können die Zulassungsgründe nur dann ergänzt werden, wenn der konkret zu ergän-

zende Zulassungsgrund in offener Frist bereits den Mindestanforderungen entspre-

chend dargelegt wurde (Happ, a.a.O., § 124a Rn. 53). Dies ist vorliegend nicht der 

Fall, denn lediglich die Nennung des Zulassungsgrunds erfüllt die Mindestanforde-

rungen nicht.  

 

4. Sofern die Klägerin – mit dem Hinweis auf die Ablehnung ihres in der mündlichen 

Verhandlung gestellten Beweisantrags – sinngemäß den Zulassungsgrund nach 

§ 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO geltend machen wollte, ist die Berufung ebenfalls nicht zu-

zulassen, weil die Klägerin auch insoweit ihren Darlegungspflichten nicht in einer den 

Anforderungen des § 124a Abs. 4 Satz 4 VwGO genügenden Art und Weise nachge-

kommen ist. Denn der Verfahrensmangel ist in tatsächlicher und in rechtlicher Hin-

sicht konkret zu bezeichnen. Aus einer bloßen Beanstandung der materiellrechtli-

chen Überlegungen des Verwaltungsgerichts lässt sich nicht auf eine ordnungsge-

mäße Verfahrensrüge schließen. Außer in den Fällen des § 138 VwGO, der vorlie-

gend nicht einschlägig ist, ist auch darzulegen, inwiefern die Entscheidung auf dem 

Verfahrensmangel beruht (vgl. Happ, a.a.O., § 124a Rn. 74). Der Schriftsatz der Klä-

gerin vom 13. Januar 2013 entspricht diesen Anforderungen nicht. 

 

Die Klägerin hat nicht darlegt, inwieweit das Verwaltungsgericht bei der Behandlung 

des Beweisantrags auf Einvernahme des behandelnden Augenarztes zur Frage, 

dass die bei ihr durchgeführte Operation an den Augen medizinisch notwendig war, 

da durch den Eingriff sowohl die Fehlsichtigkeit als auch der beginnende Katarakt 

beseitigt und ihre Fehlsichtigkeit behoben worden sei, so dass keine gesundheitli-

chen Probleme mehr bestünden, gegen seine ihm nach § 86 Abs. 2 VwGO obliegen-

den prozessualen Pflichten verstoßen hat. Dass das Verwaltungsgericht gegen die 

ihm nach § 86 Abs. 1 VwGO obliegende Aufklärungspflicht verstoßen hat, hat die 

Klägerin ebenfalls nicht dargelegt. Wie unter Nr. 1 ausgeführt, lassen sich Anhalts-

punkte für grobe, offen erkennbare Mängel oder unlösbare Widersprüche des Gut-

achtens, die dieses als Entscheidungsgrundlage des Gerichts ungeeignet oder je-
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denfalls nicht ausreichend tragfähig machen würden, dem Zulassungsvorbringen 

nicht entnehmen. 

 

Nach alledem war der Antrag auf Zulassung der Berufung mit der Kostentragungs-

pflicht aus § 154 Abs. 2 VwGO abzulehnen. 

 

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 47 Abs. 1 und 3, § 52 Abs. 3 Satz 1 

GKG. 

 

 

Koch                                                     Klein                                                     Demling 
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